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 Veröffentlicht am 05.07.1995

Norm

ASVG §255 Db

Rechtssatz

Daß quali3zierte Facharbeiter in leitende Positionen (Werkmeister, Werkstättenleiter) aufsteigen, ist eine durchaus

übliche beru:iche Entwicklung. Daraus, daß mit einer gehobenen Stellung auch organisatorische Aufgaben und die

Beaufsichtigung von Mitarbeitern verbunden sind, kann nicht abgeleitet werden, daß es sich dabei um grundsätzlich

verschiedene Tätigkeiten handelt, steht doch auch in dieser Verwendung die Facharbeiterqualifikation im Vordergrund;

die damit verbundenen Kenntnisse und Fähigkeiten bilden das wesentliche Kriterium auch dieser Berufe.
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